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290/2020 
 

Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn  
 
 
Herr  
Lothar Bornemann 
zuletzt gemeldet: Paggels Hof 27, 33106 Paderborn 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn – Ordnungsamt – Aldegreverstraße 10 – 14, 33102 Pa-
derborn, Zimmer C.00.06, während der üblichen Sprechzeiten mit vorheriger Terminvereinbarung und nach 
Absprache der Bescheid des Kreises Paderborn vom 14.08.2020 (Az.: 32/3858 05) in seiner Schornsteinfe-
gerangelegenheit eingesehen werden kann.  
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Gottwick 

 
 
 
 
 
 

291/2020 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herr 
Patrick Hagel-Fritsch 
zuletzt wohnhaft: Senner Straße 22, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises 
Paderborn vom 06.08.2020 (Az: 36.1/PB-PF4) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Markman 
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292/2020 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herr 
Ralf Ferdinand Josef Hendrix 
zuletzt wohnhaft: Altenaustraße 3, 33178 Borchen 
  
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises 
Paderborn vom 06.08.2020 (Az: 36.1/PB-ZB452) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen werden 
kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Markman 

 
 
 
 

293/2020 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Frau 
Ewelina Kytzia 
zuletzt wohnhaft: Tegelweg 5, 33102 Paderborn 
  
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises 
Paderborn vom 06.08.2020 (Az: 36.1/VS1/PB-L1813) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen werden 
kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Markman 
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294/2020 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herr 
Jens Stiller 
zuletzt wohnhaft: Rosenstraße 5, 33175 Bad Lippspringe 
  
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises 
Paderborn vom 10.08.2020 (Az: 36.1/VS1/PB-SV7070) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen wer-
den kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Markman 
 

 
 

295/2020 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 

eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herr 
Ikeda GmbH 
zuletzt wohnhaft: Von-Galen-Straße 21, 48336 Sassenberg 
  
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises 
Paderborn vom 07.08.2020 (Az: 36.1/VS2/PB-SP198) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen werden 
kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Markman 
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296/2020 

 
 
Öffentliche Zustellung 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Frau 
Michaela Irmgard Contursi 
zuletzt wohnhaft: Fürstenstraße 22, 33415 Verl 
  
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der Tal-
le 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 
Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des Kreises 
Paderborn vom 10.08.2020 (Az:36.1/VS1/PB-SC2000) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen wer-
den kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Markman 
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297/2020 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/40273-20-600 
 
 

Immissionsschutz: 
 

Windkraft Hohlbrede GmbH & Co. KG, Teichweg 10, 33100 Paderborn 
 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E 147 EP 5 in 
Paderborn, Gemarkung Dahl, Flur 4, Flurstücke 166 und 170 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß §21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit §10 
Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und § 27 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Windkraft Hohlbrede GmbH 
& Co. KG mit Bescheid vom 11.08.2020 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errich-
tung und Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E 147 EP5 mit einer Nabenhöhe von 155,1 
m erteilt wurde. Die v.g. Anlage ist der Ziffer 1.6.2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Na-
turschutz, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und 
zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren des auf die Bekanntgabe des Bescheides folgenden Tages mit dem Betrieb der genehmigten 
Anlage begonnen worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, oder Postfach 
3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift bei der Urkundsbeamtin/dem Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. 
 
Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlung-
sweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-schen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  
  
Hinweise:  
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden 
sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.   
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Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.   
  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de.  
  
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
20.08.2020 bis einschließlich dem 03.09.2020 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Ver-
fahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist ange-
fordert werden.  
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter https://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und unter uvp-verbund.de einsehbar.  
  
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt.  
  
Im Auftrag  
  
gez. 
  
Mathea  
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298/2020 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/41302-20-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 5 UVPG) für die wesentliche Änderung des Betriebes einer Windkraftanlage 

als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr 
als 20 Windkraftanlagen in 33165 Lichtenau-Asseln 

 
 
Die Asselner Windkraft GmbH & Co. KG, Vattmannstr. 6, 33100 Paderborn, beantragt für den Stand-
ort Lichtenau, Gemarkung Asseln, Flur 6, Flurstück 43, eine Genehmigung nach § 16 des Bundes – 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der Betriebsweise einer Wind-
kraftanlage. Gegenstand der Änderung ist der Wegfall sektorieller Betriebsbeschränkungen. 
 
Die v.g. Anlage ist Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 3 
UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Entscheidung 
war der von der Antragstellerin erbrachte Nachweis, dass die Standsicherheit der in Rede stehenden 
und der benachbarten Anlagen im Hinblick auf die Turbulenzbelastung auch ohne die wegfallenden 
sektoriellen Betriebsbeschränkungen gewährleistet ist.  
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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299/2020 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/41304-20-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 5 UVPG) für die wesentliche Änderung des Betriebes einer Windkraftanlage 

als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr 
als 20 Windkraftanlagen in 33165 Lichtenau-Hakenberg 

 
 
Die Asselner Windkraft GmbH & Co. KG, Vattmannstr. 6, 33100 Paderborn, beantragt für den Stand-
ort Lichtenau, Gemarkung Hakenberg, Flur 1, Flurstücke 7 und 8, eine Genehmigung nach § 16 des 
Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der Betriebsweise 
einer Windkraftanlage. Gegenstand der Änderung ist der Wegfall sektorieller Betriebsbeschränkun-
gen. 
 
Die v.g. Anlage ist Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 3 
UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Entscheidung 
war der von der Antragstellerin erbrachte Nachweis, dass die Standsicherheit der in Rede stehenden 
und der benachbarten Anlagen im Hinblick auf die Turbulenzbelastung auch ohne die wegfallenden 
sektoriellen Betriebsbeschränkungen gewährleistet ist.  
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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300/2020 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/41121-20-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 5 UVPG) für die Erteilung eines Vorbescheides für die Errichtung einer Wind-
kraftanlage als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Me-

tern mit mehr als 20 Windkraftanlagen in 33165 Lichtenau-Asseln 
 
 
Die Asselner Windkraft GmbH & Co. KG, Vattmannstr. 6, 33100, beantragt für den Standort Lichten-
au, Gemarkung Asseln, Flur 3, Flurstück 7, einen Vorbescheid nach § 9 des Bundes – Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung einer Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 73,25 
m und einem Rotordurchmesser von 52,90 m. 
 
Die v.g. Anlage ist Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen 
Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 3 
UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Entscheidung 
war, dass die Anlage nicht relevant zur Lärmbelastung an umliegenden Wohnhäusern beitragen wird 
und zudem Abschaltungen zum Schutz von Fledermäusen und Greifvögeln vorgesehen sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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301/2020 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/40618-20-600 
 

Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage in Salzkotten-Scharmede 
 
Die Eikel Windenergie GbR, Scharmeder Str. 43, 33154 Salzkotten, beantragt gem. § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Wind-
energieanlage vom Typ Enercon E 82 E 2 in Salzkotten, Gemarkung Scharmede, Flur 7, Flurstück 876. 
 
Die Windenergieanlage hat die folgenden technischen Merkmale: 
 

Typ Enercon E 82 E 2 

Leistung 2.300 kW 

Nabenhöhe 138,38 m 

Rotordurchmesser 82,00 m 

Gesamthöhe 179,38 m 

 
 
Weitere Angaben zu den Vorhaben können den ausgelegten Anträgen und den zugehörigen Antragsunter-
lagen entnommen werden. 
Bei den beantragten Vorhaben handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des § 4 
BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 
BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für die Verfahren und die Zulassungsentscheidungen ist der Kreis 
Paderborn zuständig.  
 
Für das Vorhaben wurde gem. § 9 i. V. m. § 7 Abs. 3 UVPG die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung beantragt. Der Entfall der Vorprüfungen wird von der Genehmigungsbehörde als zweckmäßig 
erachtet. Am 03.04.2020 wurde ein entsprechender UVP-Bericht durch die Antragstellerin vorgelegt. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BIm-
SchV) und § 19 UVPG wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen (UVP-Bericht, Landschaftspflegerischer Begleitplan, 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, FFH-Vorprüfung, Ersatzgeldermittlung gem. Windenergieerlass, 
Schall- und Schattengutachten, Turbulenzgutachten, Fachgutachten Eisfall, Brandschutzkonzept, Stel-
lungnahme zur optisch bedrängenden Wirkung) liegen in der Zeit vom 
 

27.08.2020 bis einschließlich 28.09.2020 
 
bei der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer C.03.19, 
Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn, und im Rathaus der Stadt Salzkotten, Rathaus Nebenstelle, 
Raum 21 (1. OG), Am Grarock 19, 33154 Salzkotten, aus. Sie können dort an jedem behördlichen Arbeits-
tag während der Dienststunden eingesehen werden.  
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php und auf dem UVP-Portal unter www.uvp-verbund.de veröffentlicht. 
 
 

http://www.uvp.nrw.de/
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Der UVP-Bericht enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, insbesondere die mensch-
lichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern. Detaillierte Angaben zu Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind dem Schall- und 
dem Schattengutachten zu entnehmen, auf die Schutzgüter Tiere und Landschaft dem artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag. Eine Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft  ist Gegenstand des landschafts-
pflegerischen Begleitplanes sowie des Dokumentes zur Ersatzgeldermittlung gem. Windenergieerlass. 
Auswirkungen auf benachbarten Windenergieanlagen sind im Turbulenzgutachten dargestellt. 
 
Einwendungen gegen die Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis einen Monat nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 28.10.2020) schriftlich oder zur Niederschrift bei der vorste-
hend genannten Behörde oder elektronisch unter fb66@kreis-paderborn.de erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. Frist 
bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für die Genehmigungsverfahren alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein sich an-
schließende Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzuge-
ben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungsschrei-
ben werden an die Antragstellerin zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwenders wer-
den dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des In-
halts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen die Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öffent-
lich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungsbe-
hörde zunächst auf den 12.11.2020 ab 9.30 Uhr anberaumt.  
 
Der Erörterungstermin wird im großen Sitzungssaal, Raum A.01.09 der Kreisverwaltung Paderborn, 
Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden 
behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt. 
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus besonde-
ren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, die 
Vertreter der Antragstellerin und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie de-
ren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
der Vertreter der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine be-
sondere Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
gez.  
Mathea 
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302/2020 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/40275-20-600 
 
 

Immissionsschutz: 
 

Holger Silbe Sinergie WEA am Hänge, Am Stadtberg 23, 33100 Paderborn 
 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E 147 EP 5 in 
Paderborn, Gemarkung Dahl, Flur 4, Flurstück 112 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß §21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit §10 
Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und § 27 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Holger Silbe Sinergie WEA 
am Hänge mit Bescheid vom 11.08.2020 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errich-
tung und Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E 147 EP5 mit einer Nabenhöhe von 155,1 
m erteilt wurde. Die v.g. Anlage ist der Ziffer 1.6.2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Na-
turschutz, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und 
zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren des auf die Bekanntgabe des Bescheides folgenden Tages mit dem Betrieb der genehmigten 
Anlage begonnen worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift bei der Urkundsbeamtin/dem Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. 
 
Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlung-
sweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-schen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  
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Hinweise:  
 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden 
sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.   
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.   
  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de.  
  
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
20.08.2020 bis einschließlich dem 03.09.2020 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Ver-
fahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist ange-
fordert werden.  
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter https://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und unter uvp-verbund.de einsehbar.  
  
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt.  
  
Im Auftrag  
  
gez. 
  
Mathea  
. 
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303/2020 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
 
Az.: 66.3/40274-20-600 
 
 

Immissionsschutz: 
 

Silbe & Schmidt WEA im Holterfeld GbR, Am Stadtberg 23, 33100 Paderborn 
 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E 147 EP 5 in 
Paderborn, Gemarkung Dahl, Flur 4, Flurstücke 103 und 104 
 
Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß §21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit §10 
Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und § 27 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Silbe & Schmidt WEA im Hol-
terfeld GbR mit Bescheid vom 11.08.2020 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errich-
tung und Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E 147 EP5 mit einer Nabenhöhe von 155,1 
m erteilt wurde. Die v.g. Anlage ist der Ziffer 1.6.2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Na-
turschutz, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und 
zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren des auf die Bekanntgabe des Bescheides folgenden Tages mit dem Betrieb der genehmigten 
Anlage begonnen worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift bei der Urkundsbeamtin/dem Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. 
 
Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlung-
sweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-schen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  
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Hinweise:  
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden 
sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.   
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.   
  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de.  
  
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
20.08.2020 bis einschließlich dem 03.09.2020 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Ver-
fahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist ange-
fordert werden.  
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter https://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und unter uvp-verbund.de einsehbar.  
  
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt.  
  
Im Auftrag  
  
gez. 
  
Mathea  
. 

 
 
 
 

 

 


